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Der Klosterartikel in der Bnndesurknnde.
Geschichte desselben aus den Abschieden der Taqsatzung und dem

außerrobdischen Znstruclions-Prolotoll.

Der zwölfte Artikel unserer gegenwärtigen eidgenössischen

Bundesurkunde, der aus eine höchst einseitige Weise die ganze

— in der Mehrheit ihrer Bevölkerung protestantische — Eid-
genossenichaft zum Burgen flir den uns Protestanten wenig«
stens gleichgültigen Fortbestand der Klöster und die Unver-
Ictzlichkeit ihres Eigenthums einsetzt, ohne hinwieder die Eid-
genossenlchafl gegen Klösterunfug, Jesuilcnwesen u. dgl. zu
schützen, giebt gegenwärtig so häufigen Anlaß zur Bespre-

chiing, er hat sich so bald als eine Bnchle der Pandora ge«

zeigt, daß eine aus den Quelle» geschöpftc'Beleuchtung sei-

ner Entstehung vielleicht das Zeugniß verdient, ein zeitge«

mäßes Wort zu sein. In einem außerrobdischen Blatte nimmt
sie eine desto würdigere Stelle ein, da unser damalige Gc-
sandte mit seinem eigenthümlichen Scharfblicke die Sache so

richtig durchschaut und to angemessene Räthe gegeben bat.

Die eigentliche Veranlassung zur Aufstellung dieses Artikels
gab der päpstliche Nuntius Tcstaferrata, der kaum in der
Schweiz eingetroffen war, als er den 7. Mai 18>4 in ei-
nein Schreiben an die Taglatzung unter unterm die Gewähr-
leistung der kanonischen Eristenz der Klöster und der Capi«
tel begehrte, sowie daß dieselben wieder unter den Schutz der
Cantone gestellt werden, wie sie cS vor 1798 gewesen seien.

DicscS Schreiben wurde von der Tagsatzung den 18. Mai
wegen seiner Wichtigkeit der diplomatischen Commission ')
zur reiflichen Vorberatbung und Berichterstattung überwiesen.
Den 27. Mai erstattete sodann die diplomatische Commission
ihren Bericht, dem zufolge sie nicht sowohl über den Gründ-
satz, als über die Art der Aussprechung desselben getrenu«
ter Ansicht war. Sie hatte sich nämlich zum folgenden Grund-
satze vereinigt:

') Mitglieder dieser Commission waren/damals Bürgermeister
Reinhard von Zürich/ Landammann He-r von GlaruS,
Schultheiß Rüllimann von Lucern, die Bürgermeister Wie-
land von Basel und Pfister von Schaffhausen/ Landammann
Zellweger von Trogen und RegierungSrath Fetzer aus dem
Argau.
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»Der kanonische Forlbestand der Kloster und Kapitel und
»die Sicherheit ihres Eigenthums, soweit es von den Kan-
»tonsregierungen abhängt, sind gewährleistet. Ihr Vermögen
»ist gleich anderm Privatgut den Steuern und Abgaben un-
"tcrworfen,"

Die Mehrheit der Commission glaubte nun aber, daß die-
ser Grundsatz nickt als ein Artikel in die Bundesacte auf-
genommen, sondern entweder durck einen förmlichen Beschluß
der Tagsatzung ausgesprochen, oder durch ein verbindliches
Concordat von sämmtlichen Ständen festgesetzt werden sollte.
Sie glaubte nämlich, die Bundesacte solle nur allgemeine,
alle Cantone umfassende Gegenstände enthalten; dieß sei kein

Gegenstand aller Cantone, und der Zweck könne durch ein
Concordat gleichmäßig erreicht werden. Hingegen glaubte
ein anderer Theil der Commission, daß dieser Artikel in
die Bundesacre selbst autgenommen werden solle; die Er-
fahrung zeige, d-ß selbst Concordate keine genügende Si-
cherheit geben, da sie von einem Theil ausgesagt und leicht
abgeändert werden können; nur durch Aufnahme eines sol-
chen Grundsatzes in die Bundesacte selbst werde die Garan-
tie fest und gebe Beruhigung; nur auf diese Art werten die

Cantone auf ihrem alten Neckte der Schirmvogleien nicht
ferner bestehen; nur hiedurch erhalten die Klöster, und mit
ihnen die katholischen Stände, volle Beruhigung, eine Be-
rubigung, die sie mit Reckt fordern können, und die ihnen

um so leichter gegeben werden möge, da ein so einfacher,
auf Gerechtigkeit begründeter Satz in der Bundesacte Nie-
manden beleidigen könne.

In der Umfrage erhoben sich zwar im Schoße der Tag-
satznng gegen die Festsetzung des Grundsatzes selbst keine we-
sentlicken Bedenllichkeiten, sondern es lag die Ausspreckung
desselben in den Ansichten der großen Mehrheit; hingegen
waren die Ansichten über die Art, diesen Grundsatz zu er-
klären, auch in der Tagsatzung selbst eben so verschieden,
wie sie es in der Commission gewesen waren.

Unter denjenigen Ständen, welche ein großes Gewicht
darauf legten, diese Garantie durch einen besondern Artikel
der Bundesverfassung zu erkläre», äußerte sich instructions-
gemäß mit Nachdruck der H. Gesandte von Untcrwalden ")

H Landammann von Flue.



— 464 -
und bemerkte, wie gerecht und billig es sei, daß, nachdem
die Klöster durch die politischen Ereignisse soviel verloren
haben, denselben wenigstens ihr gerettetes, noch bestehendes

Eigenthum auf eine Art gewährleistet werde, die ihnen volle
Beruhigung und Sicherheit verschaffe; eine solche Garantie
könne aber nur durch die Bundesurkunde ihre vollkommene
Kraft erhalten.

Die entgegengesetzten Ansichten, daß nämlich die Garantie
der Existenz der Clöster und ihres Eigenthums schicklicher in
den Canlonalve.fassnngcn, oder in einem verbindlichen Con-
cordât ausgesprochen wurde, grünteien sich hauptsächlich
darauf, daß eine solcke Gewährleistung keine Reciprocität für
die protestantischen Stände darbiete, und daß eine Bcstim»

mung, die nur ein einseitiges Religionsinteresse betrifft, gar
nicht in die Bundesnrkunde gehöre, in welche nur Grund-
sätze aufgenommen werden sollten, die sämmtliche Glieder des
Bundcsvercins gleichermaßen umfassen.

Diese Ansichten unterstützte vorzüglich der H. Gesandte

von Appenzell Außcrrohden ^), welcher übrigens instruit war,
kräftigst dahin mitzuwirken, daß die Existenz der Klöster und
ihres Eigenthums gesichert werde.

») Landammann Zellweqer. Wir bemerken ausdrücklich, daß
wir wörtlich den TagsatzungS-Abschied abschrecken. Wie
viel Unheil wecke der Eidgenossenschaft erspart worden,
wenn man den eben so rubiqen als ricyriqen Bemerkungen
des Gesandten Gehör geschenkt und demnach die heillose
Einschwärzung eines BundeSartikelS nicht zuaegeben hätte.
Wir haben es kein Hehl, wie auch wir nicht einzusehen
vermögen, daß BunoeSartikel so leicht umgangen werden
können: in einem Concordate hingegen, wo die einzelnen
Contrahenlen zurücktreten können, und in CantonSverfas«
sungen, deren Aenderung Sache der Cantone ist, hätte UNS
die CloAergaranlie keinen solchen Hader gebracht-

(Beschluß folgt.)
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